Zentrum fur Lehrerbildung
und Bildungsforschung
der Universitdt Potsdam

Vertrag uber die Ausleihe elektronischer Medien

Ausgegebene Medien

Art und Name des Gerates, Inventarnummer

Zubehor (Kabel, Ladegerat, Kopfhorer etc.):

Name des/der Empfanger/-in in Druckschrift
Telefonnummer E-Mail-Adresse
Ausgabedatum Vereinbartes Riickgabedatum

Medien ausgegeben durch

Unterschrift Empfanger/-in

Gerat zurlickerhalten am Unterschrift annehmende Person
bei Rickgabe
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§1 BestimmungsgemaRer Gebrauch der Medien

(1) Die Nutzung des Mediums ist ausschlieBlich zu wissenschaftlichen bzw. studienbezogenen
Zwecken gestattet. Jede zweckwidrige oder kommerzielle Nutzung der Medien ist unzulassig.

(2) Alle Medien sind sorgfaltig zu behandeln und dirfen nicht beschadigt werden. Die Empféngerin/
der Empfanger tbernimmt die Verantwortung fir den Gebrauch und Erhalt der angenommenen
Medien und ist fir eine sichere Aufbewahrung verantwortlich.

(3) Die Weitergabe eines Mediums an Dritte ist nur mit ausdriicklichem schriftlichem Einverstéandnis
der ausgebenden Stelle zulassig.

§2 Datenspeicherung und -verarbeitung

(1) Bei der Nutzung der Medien sind die einschlagigen urheberrechtlichen’, datenschutzrechtlichen?,
personlichkeitsrechtlichen und strafrechtlichen Vorschriften zu beachten (u. a. insbes. auch Recht
am eigenen Bild, § 22 KunstUrhG3, sowie der Schutz vor Verletzungen des persénlichen Lebens-
und Geheimbereichs gemaf §§ 201 ff. StGB*). Die Empfangerin/Der Empfanger haftet fiir alle aus
Anlass der Benutzung der Medien schuldhaft verursachten Schaden. Unzulassig sind
insbesondere der unberechtigte Zugriff auf fremde Datenbestande oder der unberechtigte Zugang
zu fremden Geréaten, sowie die diesen Zwecken zuzuordnenden vorbereitenden Tatigkeiten.

(2) Die auf den Medien bei der Ausgabe installierte Software (Betriebssystem und sonstige
Programme oder Dateien) darf nicht geldéscht oder verandert werden, soweit es sich nicht um
Anderungen, die sich aus der bestimmungsgemafien Nutzung der Medien ergeben, oder um von
den jeweiligen Herstellern bereitgestellte Updates handelt.

(3) Die Installation oder Speicherung eigener Programme und Dateien durch die Empfangerin/den
Empfanger ist, soweit erforderlich, nur fiir die in § 1 genannten Zwecke gestattet. Die
Empfangerin/der Empfanger hat sicherzustellen, dass es dabei zu keiner Verletzung an Rechten
Dritter kommt (z. B. Urheberrecht). Programme und Dateien, die die Empfangerin/der Empfanger
auf dem Medium selbst installiert oder gespeichert hat, sind vor der Riickgabe der Medien von
diesem zu l6schen. Dies gilt insbesondere auch fur personenbezogene Daten Dritter.

(4) Sofern bei der Ubergabe der Medien nicht schriftlich anders vereinbart, sind ggf. mit (ibergebene
Speichermedien (z. B. Speicherkarten) zu I6schen und mit zurlickzugeben.

(5) Die Universitat Potsdam haftet nicht in Fallen des Missbrauchs nicht geléschter persénlicher Daten
durch nachfolgende Benutzer.

§3 Beschadigung, Zerstérung oder Verlust von Medien

(1) Beim Empfang von Medien hat die Empféngerin/der Empfanger den Zustand und die
Vollstandigkeit der Medien zu prufen und vorhandene Schaden mitzuteilen. Nicht sogleich
erkennbare Mangel sind der ausgebenden Stelle unverziglich schriftlich anzuzeigen.

" Insbes. UrhG, http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/index.html
2 Insbes. BDSG, http://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/index.html, sowie BbgDSG,

https://bravors.brandenburg.de/gesetze/bbgdsg_2015

3 http://lwww.gesetze-im-internet.de/kunsturhg/index.htm|

4 http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/index.html
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(2) Im Rahmen des zweckgemalen Einsatzes haftet die Empfangerin/der Empfanger fir die
Beschadigung, Zerstérung oder den Verlust der Medien fiir Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit. Im
Ubrigen haftet die Empfangerin/der Empfanger fiir jede schuldhaft verursachte Beschadigung,
Zerstorung oder den Verlust.

(3) Werden als verloren gemeldete Medien wieder gefunden, sind sie unverziglich zuriickzugeben.

(4) Die Regressméglichkeiten gegen Dritte durch die Universitat Potsdam bleiben von den
vorstehenden Regelungen unberuhrt.

§4 Pflichten der Universitiat Potsdam

(1) Die Haftung der Universitat Potsdam fiir das Funktionieren der Medien (Hardware, bei Medien zur
Datenspeicherung bzw. -verarbeitung auch Software) ist auf Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit
beschrankt.

(2) Die Universitat Potsdam schlie3t jede Haftung fiir die Sicherung von Daten der Empfangerin/des
Empfangers sowie fir mangelnde Softwareinstallation bzw. -funktion aus.

§5 Verhalten im Schadens- oder Verlustfall

(1) Die Beschadigung, Zerstérung oder der Verlust von Medien ist unverziglich der ausgebenden
Stelle schriftlich mitzuteilen. Anzugeben sind das betroffene Medium, der Tag des Schadens bzw.
Verlusts, der Einsatzort, der Hergang zum Schaden bzw. Verlust, ob Fremdverschulden vorliegt
und gegebenenfalls Strafanzeige (polizeiliche Vorgangsnummer) erstattet worden ist.

§6 Leihfrist, Fristverlangerung, Riickgabe

(1) Sofern im oben stehenden Ausgabevermerk nicht anders vermerkt, betragt die Leihfrist einen
Monat.

(2) Die Leihfrist von Medien kann durch die ausgebende Stelle oder eine von dieser beauftragten
Person verlangert werden. Die Verlangerung der Leihfrist wird schriftlich vereinbart.

(3) Die Medien sind bis zum Ablauf der Leihfrist unaufgefordert zurtickzugeben. Die Empfangerin/der
Empfanger hat dafiir zu sorgen, dass auch im Falle ihrer/seiner personlichen Verhinderung die
Medien rechtzeitig zuriickgegeben werden. Im Zweifelsfall hat die Empfangerin/der Empfanger die
Ruckgabe nachzuweisen.

(4) Im Falle der Exmatrikulation bzw. dem Verlassen der Universitat sind, sofern nicht anders
vereinbart, die Medien unaufgefordert zuriickzugeben. Die ausgebende Stelle bestatigt die
Ruckgabe.

(5) Solange die Empfangerin/der Empfanger der Aufforderung zur Rickgabe nicht nachkommt, kann
die Universitat Potsdam die Ausleihe weiterer Medien verweigern und die Verlangerung der
Leihfrist versagen. Sonstige zivilrechtliche Anspriiche bleiben davon unberthrt.

Unterschrift Empfanger/-in Unterschrift ausgebende Stelle

Seite 3von 3



	Vertrag über die Ausleihe elektronischer Medien
	Ausgegebene Medien
	Name des/der Empfänger/-in  in Druckschrift
	Telefonnummer E-Mail-Adresse
	Ausgabedatum Vereinbartes Rückgabedatum
	Medien ausgegeben durch
	___________________________________ Unterschrift Empfänger/-in
	___________________________________  ___________________________________  Gerät zurückerhalten am Unterschrift annehmende Person  bei Rückgabe

	Art und Name des Gerätes Inventarnummer: 
	Zubehör Kabel Ladegerät Kopfhörer etc: 
	Name desder Empfängerin: 
	Telefonnummer: 
	Ausgabedatum: 
	Vereinbartes Rückgabedatum: 
	Medien ausgegeben durch: 
	E-Mailadresse: 
	Unterschrift Empfänger:in: 
	Unterschrift Empfänger:in: 



